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Reglement des Berg- und Hüttenwerkes Hoffnungsau Davos
(aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, gegen Ende der französischen Periode)

Reglement des Berg- und Hüttenwerkes Hoffnungsau Davos

Reglement, dem sämtliche Arbeiter des Berg- und Hüttenwerkes unterworfen sind, 1845

in Kraft

1. Der Arbeiter ist vor Allem seinen Obern und Vorgesetzten die gehörige Achtung und

unbedingten Gehorsam schuldig; dagegen Fehlende werden mit bis 6 Schichten bestraft.
2. Die Schicht besteht aus 12 Arbeitsstunden. Morgens um sechs Uhr wird angefahren,
und abends um sieben Uhr wird ausgefahren. Von 12 bis 1 Uhr mittags ist Ruhestunde. Zu
spät Anfahrende verfallen in eine viertel Schicht Strafe.
3. Zehn Minuten vor j edesmaligem Anfahren wird Gebet gehalten, welches von dem Steiger
laut vorgebetet wird. Wer dasselbe versäumt, oder sich ungeziemend auffuhrt, wird das erste
Mal mit einer, im wiederholten Falle aber mit sechs Schichten bestraft.
4. Acht Stunden vor Anfahren muss jeder Arbeiter an der ihm angewiesenen Schlafstätte
sein; Fehlende werden mit einer halben Schichte bestraft.
5. Abends um zehn Uhr soll jeder Arbeiter sich zur Ruhe begeben; dagegen Handelnde
verfallen in eine halbe Schicht Strafe. Wer aber nach dieser Stunde sich erlaubt, Lärm oder

Störung irgendeiner Art zu verursachen, wird mit drei Schichten bestraft.
6. Wer ohne Befehl oder Erlaubnis seines Vorgesetzten von der ihm angewiesenen Arbeit
wegbleibt, oder die Arbeit während der Schicht verlässt, verfällt in eine Strafe von bis 1 Schicht.
Währt das Ausbleiben über eine Schicht, so kann die Strafe auf drei Schichten steigen. Die
Knappen werden durch die Steiger auf ihre Posten geführt, so wie auch durch dieselben wieder
abgenommen. Wer vor ihnen den Posten verlässt, ohne dass ihm der Befehl hiezu von dem

Vorgesetzten, der ihn auf den Posten gefuhrt hat, gegeben worden, verfällt in eine Strafe von
einer Schicht; Arbeiter, die aufNachtschicht sind, verfallen in die doppelte Strafe.
7. Bei Pflichtversäumung, fauler und nachlässiger Arbeit wird der Fehlende gewarnt, bei
wiederholter Nachlässigkeit aber mit ein bis zwei Schichten bestraft und fortgeschickt
8. Der Arbeiter, der sich betrinkt, verfällt in eine Strafe von einer Schicht und das Arbeiten
ist ihm am folgenden Tage verboten.
9. Streit und Händel sind strenge verboten; die Arbeiter, die sich dieses Fehlens schuldig
machen, werden dem Gericht der Löbl. Landschaft Davos überwiesen, ausserdem aber mit
ein bis zehn Schichten bestraft und fortgeschickt.
10. Diebstähle werden auf das strengste geahndet. Der Dieb wird in Gegenwart sämtlicher
Arbeiter von dem Werke verjagt und den Gerichten der Löbl. Landschaft Davos überliefert.
11. Kein Arbeiter ist berechtigt, das Werk zu verlassen, ohne 14 Tage, die Hüttenarbeiter
aber einen Monat, vorher seinen Obern davon die Anzeige gemacht zu haben, und dieses

zwar bei Verlust von 14 Schichten.
12. Der Arbeiter ist für das ihm zugetheilte Gezäh und Bettung verantwortlich; muthwillige
Abnutzung und das Fehlende muss er ersetzen.
13. Der Arbeiter, welcher eines andern Gezäh und Werkzeug, ohne dass dieser seine
Erlaubnis dazu gegeben, wegnimmt, sowie derjenige, der das ihm Geliehene zur festgesetzten
Zeit nicht erstattet, wie auch der, welcher sein Gezäh nicht jeden Abend gehörig aufbewahrt,
verfällt in eine Busse von 1 Batzen für jedes Stück.
14. Jeder Arbeiter hat sich mit den nöthigen Kochutensilien zu versehen, die Knappen aber
ausserdem noch mit einer Lampe und einem Fahrleder.
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Reglement beS Perg- unb ^iittcntoerkeb ^offnungSau BaboS
Reglement, bem sämtliche Arbeiter bes Berg- unb Büttentoerhes untertoorfen stub,
1845 in Straft

1 Der Slvbcitcr igt bor allem seinen ©bettt unb Vorgesetzten bie gehörige atbtung unb
unbebingten ©eljorsam Scbulbig; bagegen Jfeblenbe toerben mit bis 6 Schiebten bestraft.

2 Bie Schiebt besteht aus 12 arbeitsstunben. jUlorgens um seebs ©br toirb angefahren, unb
abenbs um Sieben ©br Voirb ausgefahren. Von 12 bis l ©Ijr mittags ist Subestunbe. Hu Spät
anfabrenbe berfalfen in eine biertel Schiebt Strafe.

3 Hehn Jffltnuten bor febesmaligem anfahren toirb (gebet gehalten, toetcfjes bon bem Steiger
laut borgebetet toirb. Ver basselbe bersäumt, ober Sich uttgejtemenb aufführt, toirb bas erste
Ülal mit einer, im toieberholten Jfalle aber mit sechs Schichten bestraft.

4 acht Stunben bor anfahren muss jeber arbeiter an ber ihm angetoiesenen ScblafStätte
sein; Jfeblenbe toerben mit einer halben Schichte bestraft.

5 abenbs um zehn ©br soll jeber arbeiter sich zur Hube begeben; bagegen Banbelnbe
herfallen in eine halbe Schicht Strafe. Ver aber nach bieger Stunbe Sich erlaubt, lärm ober
Störung irgenbeiner art zu berursachen, toirb mit brei Schichten bestraft

6. Ver ohne Befehl ober Crlaubnis seines Vorgesetzten bon ber ihm angetoiesenen arbeit
toegbleibt, ober bie arbeit toäjjrenb ber Schicht berlässt, berfällt in eine Strafe bon bis l
Schicht. Vährt bas ausbleiben über eine Schicht, so kann bie Strafe anf brei Schichten
steigen. Bie Snappen toerben bureb bie Steiger auf ihre Josten geführt, So toie auch burch
bieselben toieber abgenommen. Ver bor ihnen ben flosten berlässt, ohne bass ihm ber Befehl
hiezu bon bem Vorgesetzten, ber ihn auf ben Josten geführt hat, gegeben toorben, berfällt in
eine Strafe bon einer Schicht; arbeiter, bie auf ütacljtscbicbt sinb, herfallen in bie boppelte
Strafe.

7. Bei JHflicbtberSäumung, fauler unb nachlässiger arbeit toirb ber jfeblenbe getoarnt, bei
toieberholter iîachlâssigkeit aber mit ein bis ztoei Schichten bestraft ttnb fortgeschickt

8. Ber arbeiter, ber Sich betrinkt, berfällt in eine Strafe bon einer Schicht unb bas arbeiten
ist ihm am folgenben Œage berboten.

9. Streit unb Bältbcl sinb Strenge berboten; bie arbeiter, bie Sich bieSeS Jfeblens Schulbig
machen, toerben bem ©ertebt ber Höhl. Hanbschaft Babos übertoiesen, ausserbem aber mit ein
bis zehn Schichten bestraft unb fortgeschickt.

10 Biebstähle toerben auf bas strengste geahnbet. Ber Bieb toirb in ©egentoart Sämtlicher
arbeiter bon bem Verke bertagt unb ben ©erteilten ber Böhl. lanbscliaft Babos überliefert

11 Sein arbeiter ist berechtigt, bas Verk zu berlassen, ohne 14 ®age, bte Büttenarbeiter
aber eilten fHonat, borljer Seinen ©bem babon bie anzeige gemacht zu haben, unb bteses ztoar
bei Verlust bon 14 Schichten.

12 Ber arbeiter ist für bas ihm zugeteilte ©ezälj unb Bettung beranttoortlich; muthtoillige
abnutzung uttb bas Jfeblenbe ntuss er ersetzen.

13 Ber arbeiter, toelcber eines anbern ©etat) unb Verbzeug, ohne bass bieser seine
(Erlaubnis bazu gegeben, toegnimmt, sotote berjenige, ber bas ihm (geliehene zur festgesetzten
Heit nicht erstattet, tote auch ber, toelcber sein ©ezäfj nicht leben abettb gehörig aufbetoabrt,
berfällt in eine Busse bon 1 Batzen für jebes Stück.

14 feber arbeiter hat sich mit ben nötbigen Socbutensilien zu bersehen, bie Snappen aber
ausserbem noch mit einer Hampe unb einem Jfahrleber.
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15. Der Arbeiter, so ungewaschen zum Morgengebete kommt, so wie der, welcher nicht
wenigstens alle Sonntage reine Wäsche anlegt, verfällt in eine Strafe von einer halben
Schicht.
16. Da die Lage der Gewerkschaft es erfordert, dass ein Magazin für Lebensmittel gehalten
wird, so sind alle Arbeiter gebunden, ihren Bedarf in demselben, laut den hierüber gemachten
Vorschriften zu fassen. Wer dasselbe unterlässt, dem wird die vorgeschriebene Fassung als

empfangen angeschrieben und berechnet.
17. Alle drei Monat ist Rechnung und Zahlung. Auf Rechnung wird in der Zwischenzeit
keinem Arbeiter ein Vorschuss gegeben. Es wird jedem Arbeiter bei der ersten Rechnung
ein Abzug von 14 Schichten gemacht, welcher Betrag als Bürgschaft für sein Wohlverhalten
ist. Bei seinem vorschriftsmässigen Austritt wird dieser Betrag ausbezahlt.
18. Bei jedem Zahltage wird dem Arbeiter eine Schichte abgezogen Der Betrag dieser
Schichten und die Strafgelder bilden die Hülfskasse, aus welcher der Arzt und die Arzneien
bezahlt, sowie verunglückte und kranke Arbeiter unterstützt werden.
19. Die Steiger und Aufsichtführer, welche sich eines Fehlens schuldig machen, verfallen in
die doppelte Strafe, so wie dieselben, wenn sie einem Arbeiter einen Fehler übersehen und
davon nicht gehörigen Ortes Anzeige machen, die doppelte Strafe dafür zu zahlen haben.

20. Kein Arbeiter kann sich der Strafe durch Unkenntnis der gegenwärtigen Gesetze entziehen,

da dieselben in allen Arbeitslokalen und Wohnstuben der Arbeiter angeschlagen sind,
und die Steiger jeden Neuankommenden mit denselben bekannt zu machen haben.

Die Verwaltung behält sich vor, bei allen muthwilligen Vergehen gegen dieses Reglement,
die Strafen zu erhöhen, so wie auch andere Vergehen, die nicht in demselben einbegriffen
sind, gehörig zu bestrafen.

Die Verwaltung des Berg- und Hüttenwerks Hoffhungsau-Davos
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15 ©er Hrbeiter, So ungewaschen zum jfölorgengebete kommt, So tute ber, Welcher nickt
Wenigstens alle Sonntage reine Wäsche anlegt, herfällt in eine Strafe bon einer kalben
Gekickt.

16 Ba bie Hage ber ©etoerbschaft es erforbert, bass ein jülagajin für llebensmittel gekalten
Wirb, so Sinb alle Srbeiter gebunben, tjjren pebarf in bemselben, laut ben hierüber gemachten
Forschriften ju fassen. Wer basselbe unterlässt, bem Wirb bie borgeschriebene Jfassung als
empfangen angeschrieben uttb berechnet.

17 Slle brei Jïlouat ist -Rechnung unb Zahlung. Huf ^Rechnung Wirb in ber Zwischenzeit
keinem Arbeiter ein Forsrijuss gegeben. Cs Wirb jebem Hrbeiter bei ber ersten Rechnung ein
Hbzug bon 14 Schichten gemacht, Welcher îîetrag als ^Bürgschaft für Sein Wohlbehalten ist.
©ei seinem borsekrtftsmässigen Hustritt Wirb bteSer ^Betrag ausbezahlt.

18 ©ei febem Zahltage Wirb bem Arbeiter eine Schichte abgezogen ©er ©etrag bieser
Schichten unb bie g>trafgelber bilben bie ©ülfskasse, aus Welcher ber Hrzt unb bie Hrzneien
befahlt, SoWie berunglückte unb kranke Hrbeiter unterstützt Werben.

19 ©ie Steiger unb Hufsichtführer, Welche Sich eines Jfefjlens Schulbig machen, herfallen in
bie boppelte Strafe, So Wie bieselben, Wenn Sie einem Hrbeiter einen Jfehler übersehen unb
babon nicht gehörigen ©rtes Hnzeige machen, bie boppelte Strafe bafür zu zahlen haben.

20 Itein Hrbeiter kann Sich ber Strafe burch Unkenntnis ber gegenwärtigen ©eSetze
entziehen, ba bieselben in allen Hrbettslokalen unb Wohnstuben ber Hrbeiter angeschlagen
sinb, unb bie Steiger jeben iîeuankommcnben mit benselben bekannt zu machen haben.

Bie FerWaltung behält Sich bor, bei allen muthWilligen Fergehen gegen bieses Reglement, bie
Strafen zu erhöhen, so Wie auch anbere Fergeljen, bie nicht in bemselben einbegriffen sinb,
gehörig zu bestrafen.

©te Vertoaltung beb ©erg- unb ffîiittentoerèb Jt)o(fnung$au Batios
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